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Befundaufnahme und Beweissicherung
Zusammenarbeit des Sachverständigen mit bautechnischen Prüfstellen

1. Einleitung

Die Befundaufnahme, im Rahmen einer Beweissicherung oder 
auch bereits eines Gutachtens, ist die Basis für die weitere Ar-
beit. Eine profunde und umfassende Befundaufnahme sichert 
den vorgefundenen Zustand, vermeidet Diskussionen über 
Zusammenhänge oder verschiedene Zustände, die bereits zer-
stört wurden.

Als Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 
des Magistrats der Stadt Wien und als direkt aktiv tätiger ge-
richtlich zertifizierter Sachverständiger habe ich die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit von Sachverständigen mit Prüfstel-
len nutzen können.

Nicht unbedingt die Anzahl der Lichtbilder, die in der Beilage 
des Gutachtens abgebildet sind, sind als Qualitätsmerkmale 
für eine optimale Befundaufnahme zu werten, sondern eine 
schrittweise tiefgehende Dokumentation des vorgefundenen 
Zustandes.  

Bedingt durch die immer rascher fortschreitende Verreglemen-
tierung des Bauwesens mit Normen, Richtlinien, Ergänzungen 
zu den Richtlinien, häufig gestellte Fragen zu den Ergänzungen 
zu den Richtlinien etc. wird speziell die Feststellung von norma-
tiven Eigenschaften von Bauteilen, Baustoffen eine Aufgabe für 
Spezialisten.  

Ich möchte in der weiteren Folge auch auf die nunmehr für Ös-
terreich massiv zukommenden Themenbereiche der Baupro-
duktenkennzeichnung, der Marktüberwachung von Baupro-
dukten als auch der sechs „Bautechnischen Anforderungen“ 
(OIB-Richtlinien), deren Ergänzungsregelungen sowie auf die 
Nutzung von Laborangebote für Sachverständige eingehen.

Darüber hinaus erlaube ich mir die Möglichkeit zu nutzen die 
neue Konstellation der MA 39 mit der Zusammenlegung von 
drei, sehr ehrwürdigen Wiener Prüfanstalten vorzustellen.

Im Oktober 2007 wurde die MA 39 – Versuchs- und For-
schungsanstalt der Stadt Wien als bau-technische Prüfanstalt 
mit dem Institut für Umweltmedizin mit dem Spezialbereich der 
Trinkwasser- und Wasseruntersuchungen mit einer mehr als 
100 Jahre Laborgeschichte sowie mit der mehr als 50 Jahre 
alten Physikalisch-Technischen Prüfanstalt für Strahlenschutz 
vereint.  

2. Normative Regelungen, Bauprodukte und Produktkenn-
zeichnung

Die Basis für die Bauwerke bilden nach wie vor Bauprodukte, 
wobei diese Bauprodukte immer mehr statt von tradierten Hand-
werksregeln in normierte Bauweisen eingebunden sind. Die 
Übernahme des europäischen Normenwerkes und den damit 
verbundenen, teilweise ausufernden Papierbergen möchte ich 
hierzu nicht kommentieren. In vielen Fällen ist auch ein neuer 
Denkansatz hinter diesen formativen Regelungen vorhanden, 
der für österreichische Techniker möglicherweise ungewohnt 
scheint.  

Im Speziellen aber bereiten die teilweise sehr, sehr komplexe 
Produktkennzeichnung und den damit verbundenen Rege-
lungen im Rahmen Befundaufnahme Schwierigkeiten.  

In diesem Bereich können Prüf- und Inspektionsstellen1 helfen. 
Diese Prüf- und Inspektionsstellen sind in die Verfahren der 

Produktkennzeichnung für das CE-Zeichen direkt eingebunden 
und können auf einfache und klare Weise Sachverständigen 
Antworten liefern, ob welches Produkt und in welcher Form ge-
kennzeichnet wurde, ob es falsch oder richtig gekennzeichnet 
wurde und für welchen Bereich es eigentlich deklariert ist.  Dies 
ist insofern mehr als notwendig, da aus meiner persönlichen 
Erfahrung vielfach Produkte am Markt eingesetzt werden, die 
keine richtige Kennzeichnung aufweisen und dies größtenteils 
aus Unwissenheit oder aus falsch verstandener Nomenklatur.  

2.1. Prüfen, überwachen und zertifizieren in Europa  

Eine der vier Säulen, auf denen das wirtschaftliche Funktionie-
ren der europäischen Staatengemeinschaft ruht, ist der freie 
Warenverkehr. Zu dessen Gewährleistung war es erforderlich 
neben der Beseitigung tarifarischer Handelshemmnisse vor 
allem auch technische bzw. „nichttarifarische“ Handelshemm-
nisse aufzulösen. Mit nichttarifarischen Handelshemmnissen 
sind im wesentlichen nationale gesetzliche Regelungen ge-
meint, die die Verwendbarkeit von Importprodukten dadurch 
beschränken, dass sie technische Anforderungen festlegen, 
die in den anderen Teilnehmerstaaten des EWR nicht bestehen. 
Das heißt, Produkte, die in einem Mitgliedsstaat des EWR ord-
nungsgemäß verwendet werden dürfen, sind in einem anderen 
Mitgliedsstaat nicht verwendbar, weil sie dessen gesetzliche 
Anforderungen nicht erfüllen.   

Zur Beseitigung dieser nichttarifarischen Handelshemmnisse 
hat die Europäische Union den sogenannten „New Approach“ 
eingeführt. Dessen Ziel war es, für alle Mitgliedsstaaten ver-
gleichbare technische Anforderungen zu formulieren und na-
tionale Sonderregelungen hintan zu halten. Als Instrument zur 
Erzielung gleicher technische Anforderungen für alle Mitglieds-
staaten sollten europaweit harmonisierte technische Regel-
werke (harmonisierte europäische Normen und europäische 
technische Zulassungen) dienen.

Der sichtbare Ausdruck, dass ein Produkt konform ist mit den 
harmonisierten europäischen Anforderungen, sind die Konfor-
mitätserklärung des Herstellers und das CE-Kennzeichen mit 
den zugehörigen Begleitinformationen. Und gerade diese Be-
gleitinformationen zum Produkt sind es, die das Leistungsspek-
trum eines Produktes definieren. Die Leistungseigenschaften 
eines Produktes werden aber vom Hersteller selbst deklariert. 
Das setzt ein hohes Maß an Vertrauen der Konsumenten und 
der nationalen Behörden in die Korrektheit der Deklaration vo-
raus. Daher ist es für das Funktionieren dieses Systems von 
ausschlaggebender Bedeutung, dass die Glaubwürdigkeit 
der deklarierten Produktkennwerte durch die Mitwirkung so-
genannter „Dritter Stellen“ entsprechend gestärkt wird. Natur-
gemäß muss aber auch das grenzüberschreitende Vertrauen 
der Konsumenten und nationalen Behörden in die korrekte, un-
parteiliche und unabhängige Tätigkeit dieser Stellen gewahrt 
sein.  

Die Europäische Union hat daher ein Konformitätsbescheini-
gungs-System geschaffen, in dem anerkannten Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen eine Schlüsselrolle zukommt.   

Aufgabe von Prüfstellen ist es, im Auftrag eines Produkther-
stellers die Leistungskennwerte eines Produktes zu ermitteln, 
die als Grundlage für die Leistungsdeklaration des Herstellers 
dienen.  
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Überwachungsstellen dienen dazu, durch wiederkehrende 
Kontrollen des Herstellbetriebes und dessen werkseigener 
Produktionskontrolle letztlich eine gleichmäßige Produktquali-
tät und die Einhaltung der deklarierten Produkteigenschaften 
sicher zu stellen.  

Aufgabe der Zertifizierungsstelle ist es auf Grundlage der Tä-
tigkeiten der Prüf- und Überwachungsstellen für einen korrekten 
formalen Ablauf des Konformitätsbescheinigungs-Verfahrens 
zu sorgen und die Konformität eines Produktes oder eines Ver-
fahrens mit dem harmonisierten Regelwerk zu bescheinigen.  

Damit die von diesen Stellen ausgefertigten Prüf- und Überwa-
chungsberichte und Konformitätsbescheinigungen grenzüber-
schreitend anerkannt werden können, müssen diese Stellen 
bestimmte Anforderungen erfüllen. Als wesentlichste Anforde-
rungen werden, neben anderen, Unparteilichkeit, Unabhän-
gigkeit und Kompetenz genannt. Die Mitgliedsstaaten sind 
verpflichtet, ein Akkreditierungssystem zu führen, das die Ein-
haltung dieser Anforderungen durch die Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstellen gewährleistet. Offenbar wurde diese 
Verpflichtung in den einzelnen Mitgliedsstaaten bislang mit 
unterschiedlicher Strenge gehandhabt, sodass die Kommissi-
on der Europäischen Union Handlungsbedarf zu einer Verein-
heitlichung des Akkreditierungswesens in allen europäischen 
Mitgliedsstaaten gesehen hat. Gemeinsam mit weiteren Re-
gelungen wurde mit dem kürzlich erfolgten In-Krafttreten des 
sogenannten „Binnenmarkt-Paketes“ eine Neuordnung des 
europäischen Binnenmarktes eingeleitet.  

Das Binnenmarktpaket besteht im Einzelnen aus folgenden Re-
gulativen:   

•	Verordnung	(EG)	Nr.	765/2008	des	Europäischen	Parlaments	
und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates.  

•	Verordnung	(EG)	Nr.	764/2008	des	Europäischen	Parlaments	
und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren 
im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler 
technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedsstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, 
und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95 (EG).  

•	Beschluss	Nr.	768/2008	des	Europäischen	Parlaments	und	
des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung 
des Beschlusses 93/465/EWG des Rates.  

Für die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungstätigkeit wird 
die o.a. Verordnung Nr.765/2008 von vorrangiger Bedeutung 
sein. Mit dieser Verordnung wird ein europaweit einheitliches 
Instrument für den Kompetenznachweis von Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen geschaffen. Zukünftig wird 
die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen in allen Mitgliedsstaaten unter die behördliche 
Kontrolle des jeweiligen Mitgliedsstaates gestellt. In Österreich 
war das im wesentlichen auch bisher schon so, nicht dagegen 
in anderen, durchaus bedeutenden Mitgliedsstaaten der EU. 
Trotzdem wird diese Neuregelung auch für Österreich massive 
Auswirkungen haben, da nur mehr eine einzige Akkreditie-
rungsstelle pro Mitgliedsstaat zugelassen sein wird. Man darf 
gespannt sein, wie diese Forderung in Österreich angesichts 
der etwas komplizierten Kompetenzverteilung zwischen Bund 
und Ländern im Bauproduktebereich umgesetzt werden wird. 
In Anbetracht der kurzen Übergangsfrist bis 1. Jänner 2010 
scheint für die nationale Umsetzung jedenfalls Eile geboten. 
Mit dieser unmittelbar rechtsverbindlichen Verordnung haben 
die verantwortlichen Stelle der EU jedenfalls klargestellt, dass 
die Tätigkeit von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstel-

len von besonderer Bedeutung für einen funktionierenden Bin-
nenmarkt ist. Auch mit der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten 
der EU zu einer nunmehr klar geregelten Marktüberwachung 
nach der selben Verordnung werden einerseits die Bedeutung 
der europaweit anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zerti-
fizierungsstellen herausgestellt und andererseits neue Betäti-
gungsfelder für insbesondere Prüfstellen geschaffen.  
Hinsichtlich der oben angeführten Akkreditierungskriterien sind 
Stellen des öffentlichen Dienstes besonders prädestiniert, Un-
abhängigkeit und Unparteilichkeit in Ihrer Arbeit zu gewährlei-
sten. Deshalb sieht sich die MA 39 vor allem als unabhängiger, 
unparteilicher Partner für die österreichische und internationale 
Wirtschaft.  

Die MA 39 ist für den Bereich der Bauprodukte eine solche eu-
ropaweit anerkannte   

– Prüf- und Überwachungsstelle mit der Notifikationsnummer 
1140 und  

–  Zertifizierungsstelle mit der Notifikationsnummer 1139  

Die für den europäischen Binnenhandel derzeit noch geltende 
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) nimmt im Reigen der 
europäischen Produktrichtlinien eine Sonderstellung ein. Die 
Sonderstellung der Bauproduktenrichtlinie ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die grundlegenden Anforderungen nicht direkt 
auf das Bauprodukt anzuwenden sind, sondern auf das Bau-
werk, in das die betreffenden Bauprodukte eingebaut werden. 
Das heißt, die technischen Anforderungen an das Bauprodukt 
werden durch die Anforderungen an das Bauwerk definiert. 
Das bedeutet für die in Konformitätsbescheinigungs-Verfahren 
eingebundene Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen, 
dass die fachliche Kompetenz nicht nur auf die Bauprodukther-
stellung beschränkt sein kann, sondern insbesondere auch auf 
die Anwendung der Bauprodukte im Rahmen des Baugesche-
hens und auf die Funktion des eingebauten Bauprodukts aus-
gedehnt sein muss. Beispielhaft sei nur auf den weiten Bereich 
des Feuerschutzes von Bauwerken hingewiesen.

Der Nachweis der Kompetenz sowohl für die Bauprodukte 
selbst aber auch für deren Anwendung und Funktion ergibt 
sich für die MA 39 fast von selbst aus nahezu 130 Jahren Prü-
ferfahrung sowohl an Bauprodukten selbst als auch an Bauob-
jekten jeglicher Art. 

In Zusammenhang mit der Bauproduktenrichtlinie sei noch 
erwähnt, dass derzeit an einer Neufassung der europäischen 
Bauprodukteregelung gearbeitet wird. Hier werden auch eine 
Reihe von neuen Herausforderungen für Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstellen entstehen. Auch wenn es ein Ziel 
dieser neuen Verordnung ist, das in Verkehr bringen von Bau-
produkten für die Hersteller noch weitgehender zu erleichtern, 
werden Prüfen, Überwachen und Zertifizieren auch weiterhin 
wesentliche Begleiter für Bauprodukte auf dem Weg in den frei-
en Europäischen Markt sein.  

2.2. Anerkennung von Prüfberichten  

Eine Frage, die sich vielfach im Zusammenhang von Beweissi-
cherungen und Befundaufnahmen stellt, ist die Anerkennung 
von Prüfzertifikaten. Vorab ist festzuhalten, dass Prüfberichte, 
Prüfzertifikate etc., die nach einer Europäischen Norm ausge-
stellt werden, sich jeweils auf das geprüfte Produkt beziehen. 
Anders verhält es sich mit Überwachungsberichten. Diese 
Überwachungsberichte (nunmehr auch als Inspektionsberichte 
bezeichnet) beziehen sich auf einen Produktionsvorgang. Als 
typisches Beispiel dazu kann ein Prüfbericht für die Wärmeleit-
fähigkeit einer Dämmstoffplatte angesehen werden. Dieser 
ermittelte Wert gilt für diese Platte, der Überwachungsbericht 
über die Dämmstoffproduktion gilt als gesicherter Wert für ei-
nen gewissen Produktionszeitraum und kann nicht auf die ein-
zelne Platte direkt umgelegt werden.  
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Die Europäische Union hat die Anerkennung der Prüfberichte 
im Europäischen Raum von Europäischen Prüfstellen geregelt. 
Basis dazu ist eine sehr einfach handzuhabende Datenbank, 
auf die via Internet zugegriffen werden kann. Diese „NANDO“-
Datenbank2 zeigt, ob eine Prüf- oder Inspektionsstelle für die 
benötigte Norm akkreditiert ist und daher als Notified Body 
auch im Europäischen Raum für diese harmonisierte Norm die 
Grundlage für eine CE-Kennzeichnungs-tätigkeit durchführen 
kann.  

Ist diese Prüfstelle genannt, so ist jedenfalls davon auszuge-
hen, dass der Prüfbericht anzuerkennen ist.  In diesem Zusam-
menhang soll auch kurz darauf hingewiesen werden, dass es 
durchaus immer wieder zu Fälschungen bzw. auch zu sinnent-
fremdenden Kürzungen von Prüfberichten kommt. Prüfberichte 
sollten daher hinsichtlich ihrer Schlüssigkeit, wenn sie Teil der 
Befundaufnahme sind, geprüft werden.  

Eine Beschränkung der Gültigkeit von Prüfberichten gibt es 
nur, wenn dies auch von Seiten der Norm vorgesehen ist. Ein 
typisches Beispiel dazu stellt der Bereich der Brandschutz-
normen dar.  Weiters ist immer auch zu prüfen, ob die vorge-
legten Prüfberichte oder Inspektionsberichte auch tatsächlich 
in einem direkten Zusammenhang zum befundeten Bauteil 
stehen. Die Anwendung der geprüften Kennwerte wird sehr oft 
missinterpretiert.  

3- Mess- und Prüfmittel für die Befundaufnahme  

Für eine Befundaufnahme im Hoch- und Tiefbaubereich hat 
sich neben den üblichen Messwerk-zeugen wie Längenmess-
werkzeuge und Winkelmesser eine Vielzahl an elektronischen 
Hilfsmitteln eingebürgert. 

Speziell Längenmessgeräte bieten vielfach die Möglichkeit von 
Anzeigen im Kommabereich, die jedoch hinsichtlich ihrer Aus-
sagekraft mit Fehlertoleranz relativiert werden müssen. 

Eine elektronische Distanzmessung zählt zum Stand der Tech-
nik, wobei darauf hinzuweisen ist, dass bei entsprechender Fra-
gestellung auf die Genauigkeitsklassen eingegangen werden 
muss. Eine Kalibrierung dieser Messgeräte erscheint durchaus 
angebracht bzw. sollte auch hier auf die Toleranzgrenzen bei 
der Angabe in der Befundaufnahme eingegangen werden.

Die Kalibrierung von Messgeräten wie Feuchtesonden, Beton-
prüfhämmer, Pendelschlaghämmer und ähnliches kann eben-
falls einerseits durch den Hersteller oder durch eine Kalibrier-
stelle, aber vielfach auch im baupraktischen Sinne durch eine 
Prüfstelle erfolgen.  

Dem Sachverständigen bietet sich darüber hinaus die Möglich-
keit „quasi“ an einem Objekt zu trainieren und die Vergleichs-
werte mit zu erfassen. 

Dieses „persönliche“ Kalibrieren des eigenen Messverfahrens 
bietet auch für die eigentliche Befundaufnahme jedenfalls eine 
gewisse Routine.  

Am Beispiel einer Betonuntersuchung wird deutlich, wie sehr 
es hier auf praktische, handwerkliche Routine kombiniert mit 
fachlichem Wissen ankommt. Mit Hilfe einer Betonwürfelpres-
se in einem Prüflabor kann man selbst bei Vergleichsuntersu-
chungen die unterschiedlichen Einflüsse herausfiltern und aus-
probieren.  

Neben dem normalen Betonprüfhammer gibt es eine Reihe 
von weiteren „Prüfhämmern“, die für spezielle Anwendungsfäl-
le zur Verfügung stehen und nicht in das Ausrüstungsrepertoir 
von Sach-verständigen fallen. Beispiele dafür können genannt 
werden Prüfhämmer, System Frank, Prüfhämmertypen L oder 
mit spezieller Kopfausbildung, Pendelschlaghämmer etc die 
von Prüfstellen zur Verfügung gestellt oder angefordert werden 
können. 

Interessant ist auch die Verknüpfung von unterschiedlichen 
Untersuchungsmethoden aus artver-wandten technischen 
Bereichen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung einer „aku-
stischen Kamera“.   

Ähnlich wie die Thermographie hat die akustische Kamera für 
die Schallemissionsanalyse wert-volle Beiträge bereits geleistet. 
Als Beispiele dafür können angeführt werden die Ortung von 
Fehl-stellen bei schwimmenden Estrichen, „Knackgeräusche“ 
bei Fassadenkonstruktion u.ä..                                                 

4. Laborangebot für die Befundaufnahme  

Im Rahmen des Artikels wird anhand einiger typischer Befund-
aufnahmebeispiele die Zusammenarbeit mit Sachverständigen 
gezeigt.   

Diese Fallbeispiele sollen dazu dienen das Leistungsumfeld 
von Prüfstellen für den üblichen Sach-verständigen“alltag“ dar-
zustellen. Die Unterlagen des Artikels3 können per mail ange-
fordert werden.  

Die folgende Zusammenstellung stellt überblicksmäßig die La-
bors und ihre Kernarbeitsbereiche für die Bautechnik dar. Wei-
tere Informationen sind unter der Internet-Adresse www.ma39.
wien.at zu entnehmen.   

Hochbaulabor 

•	 Bauteil-	 und	 Baustellenprüfungen,	 Durchführung	 von	Gut-
achten und Befundaufnahmen 

 – Prüfungen von Bauteilen (z.B. Mauerwerk) und 
 – Durchführung begleitender Baustellenkontrollen.   

•	 Bauchemisches	Labor	 (inkl.	Bindemittel,	Mauer-	und	Putz-
mörtel, Mauerwerksanalysen) 

 – Durchführung von chemischen Untersuchungen, 
 – Durchführung von Wasseranalysen,  
 – Prüfung von Bindemitteln (Zement und Baukalk)
 – Mauermörteln und Putzmörteln und  
 – Durchführung von Mauerwerksanalysen  

– (Feuchtigkeit, bauschädliche Salze).   

•	 Mauerwerk,	Mauersteine	 	 	 Fenster,	 Türen,	 Bauglas	 	 	 Fas-
sadentechnologie, Wärmedämmverbundsysteme, Dämm-
stoffe 

 – Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen, 
 – Dübeln für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme
 – und 
 – hinterlüfteten Fassaden.   

•	 Dacheindeckungsmaterialien			

•	 Trockenbau,	Gipsprodukte
 – Gipskartonplatten, Wandbauplatten aus Gips und 
 – Gips für Bauzwecke und
 – Baustellenprüfungen im Bereich des Trockenbaus.         

Tiefbaulabor   

•	 Bauteil-	 und	 Baustellenprüfungen,	 Durchführung	 von	Gut-
achten und Befundaufnahmen 

 – Durchführung von Belastungs- und Großbauteilversu-
chen, 

 – Durchführung begleitender Baustellenkontrollen und -prü-
fungen.   

•	 Metallische	Werkstoffe,	Rohre	für	den	Siedlungswasserbau,	
Schachtabdeckungen 

 – Prüfungen zur Erlangung der ÖVGW-Qualitätsmarke, 
 – Prüfung und Überwachung von Rohren 
 – und Schachtabdeckungen,  
 – Prüfung und Begutachtung von Bauteilen aus Metall   

•	 Abdichtungsbahnen,	Estriche,	Straßenbaustoffe	

Befundaufnahme und Beweissicherung
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 – Abdichtungs-, Unterspann- und Vordeckbahnen, 
 – Estrichen inkl. Bauteilprüfungen, 
 – Untersuchung von Straßenbaumaterialien.   

•	 Beschichtungen,	Betoninstandsetzung	
 – Prüfungen und Untersuchungen von Beschichtungs-
 – stoffen für Bauteile, 
 – Prüfung bzw. Überwachung von Betoninstandsetzungs-
 – systemen und deren Einzelkomponenten, 
 – Untersuchungen an Bauteilen aus Stahlbeton im Zuge 
 – von Instandsetzungsmaßnahmen.   

•	 Beton,	Zuschlagstoffe	und	Betonerzeugnisse	
 – Frisch- und Festbeton, 
 – Gesteinskörnungen für Beton, Zusatzmitteln,  
 – Transportbeton- und Fertigteilwerken und 
 – Betonerzeugnissen.   

•	 Bodenuntersuchungen	
 – Durchführung von statischen und dynamischen 
 – Lastplattenversuchen.  

Bauphysiklabor

•	 Allgemeine	 Bauphysikalische	 Fragen,	 Numerische	 Metho-
den und Gebäudephysik 

 – Durchführung bauphysikalischer Simulationsrechnungen 
 – Erstellung von Energieausweisen 
 – Bauphysikalische Beratung im Neubau und der 
 – Sanierung 
 – Durchführung von Forschungsprojekten    

•	 Brandschutz	und	Physikalisch-Chemische	Methoden	
 – Prüfung des Brandverhaltens von Bauteilen 
 – Prüfung des Feuerwiderstandes von Bauteilen 
 – Fremdüberwachung von Produktionen brandschutz-
 – technischer Bauprodukten 
 – Wohnklima-Messung, Infrarot-Theromgraphie und 
 – Schimmelbegutachtung    

•	 Schallschutz	und	Dynamik	
 – Prüfung des Luft- und Trittschallschutzes von Bauteilen 
 – im Labor und vor Ort 
 – Prüfung akustischer Eigenschaften von Baustoffen 
 – und -teilen   

•	 Strömung	
 – Prüfung der Luft- und Schlagregendichtheit von 
 – Fenstern und Türen vor Ort   

•	 Wärme-	und	Feuchteschutz	
 – Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten von 
 – Bauteilen 
 – Prüfung der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen 
 – Prüfung feuchteschutztechnischer Baustoffeigenschaften 
 – Wärme- und feuchteschutztechnische Berechnungen   

Kalibrier-, Mess- und Lichttechniklabor

•	 Kalibrierung	von	Prüfeinrichtungen	
 – Zug- und Druckprüfmaschinen, Kraftaufnehmer  
 – Messschieber, Messschrauben und Messuhren 
 – Analysensiebe und Prismenformen 
 – Wärme- und Klimaschränke, bauphysikalische 
 – und bautechnische Prüfstände 
 – Temperaturmessgeräte  

•	 Ermittlung	der	Messunsicherheiten	von	Prüfverfahren

•	 Ermitteln	 von	 typischen	 lichttechnischen	 und	 elektrotech-
nischen Kenndaten von Leuchten und Lampen, LED-Licht-
effekten, Signalanlagen, Werbeschildern etc. 

 – Messung von Lichtverteilungskurven 
 – Ermittlung des Lichtstroms in Abhängigkeit von 
 – diversen Parametern 

 – Tief- und Hochtemperaturverhalten von Leuchten 
 – und Lampen 
 – Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen  

•	 Messungen,	Überwachung	und	Beurteilung	von	Außenbe-
leuchtungsanlagen gemäß EN 13201,  ÖNORM O 1051, 
Elektrotechnikgesetz und ÖVE-Rivchtlinien  

•	 Überwachung	 und	 Qualitätssicherung	 bei	 Serienferti-
gungen   

Chemielabor (Auszug)

•	 Chemische	 und	 chemisch-physikalische	 Prüfungen	 von	
Wasserproben  

 – Qualitative und Quantitative Prüfungen zur 
 – Charakterisierung der Wasserart 
 – Qualitative und Quantitative Prüfungen von Wasser-
 – proben zur Erfassung von Verunreinigungen 
 – (Spurenanalytik)  

•	 Probenahme,	Prüfung	und	Begutachtung	von	Grundwasser	
zur Erfassung einer allfälligen Beeinträchtigung durch Bau-
tätigkeiten (Beweissicherungsprogramme)  

•	 Probenahme,	Prüfung	und	Begutachtung	von	Leitungswas-
ser  bei Qualitätsproblemen, zur Feststellung einer Beein-
trächtigung durch die Installation   

•	 Prüfung	 und	 Begutachtung	 von	 Sickerwasser	 zur	 Bestim-
mung der Herkunft  

•	 Überwachung	 der	 Wasserqualität	 von	 Trinkwasserversor-
gungsanlagen gemäß wasserrechtlichem Bescheid 

Biologielabor (Auszug)   

•	 Entnahme	 von	 Wasserproben	 (Nutzwasser,	 Oberflächen-
wasser, Abwasser) 

•	 Qualitative	Prüfung	und	Begutachtung	von	Abwasserproben	
und Klärschlamm zur Erfassung des Wirkungsgrades von 
Kläranlagen, inklusive biologisch-mikroskopischer Unter-
suchungen gemäß wasserrechtlichem Bescheid, unter Be-
rücksichtigung hygienerelevanter Aspekte  

Hygienelabor (Auszug)   

•	 Beratung	bei	allen	Praxisfragen	wie	Reinigung,	Desinfektion,	
Sterilisation 

Mikrobiologielabor

•	 Messung	der	Schimmelpilzsporen-Konzentration	 in	der	 In-
nenraumluft  

•	 Umweltmedizinische	Beratung	zu	Themen	wie	Luft-Schad-
stoffe, Schimmel, elektromagnetische Felder etc.  

•	 Amtssachverständige	 Begutachtung	 bei	 umweltmedizi-
nischen Fragestellungen im Behördenverfahren        

Zertifizierungsstelle Wien-Zert   

•	 CE-Kennzeichnung: Bauprodukte, für die harmonisierte 
europäische technische Spezifikationen erlassen und im 
Amtsblatt der Europäischen Union kundgemacht wurden, 
dürfen nach einer Übergangsfrist nur mehr dann in Ver-kehr 
gebracht werden, wenn sie eine CE-Kennzeichnung nach 
den Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie 
89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988) tragen. 
Dieser Bereich umfasst u.a.  

 Zemente, Baukalk, Betonzusatzmittel, Gesteinskörnungen, 
Dämmstoffe, Wärmedämmverbundsysteme, Mauersteine, 
Mauermörtel  

•	 ÜA-Kennzeichnung: Für in der jeweils aktuellen Ausgabe 

Befundaufnahme und Beweissicherung
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der Baustoffliste ÖA angeführte, in Serie oder serienähnlich 
hergestellte Bauprodukte besteht nach Ablauf der darin fest-
gelegten Übergangsfrist Verpflichtung zur Kennzeichnung 
mit dem Einbauzeichen ÜA. Dieser Bereich umfasst u.a.

 (Transport)beton, Schachtabdeckungen, Feuerschutzab-
schlüsse, Betonbewehrung  

•	 freiwilliger (gesetzlich nicht geregelter) Bereich: Der 
Nachweis, dass ein Baustoff oder Bauteil oder eine anzu-
wendende Bauart den Erfahrungen der technischen Wis-
senschaften entspricht und brauchbar ist (Anforderung der 
Bauordnung für Wien), kann durch einen Konformitätsnach-
weis auf freiwilliger Basis erbracht werden, sofern nicht an-
dere gesetzliche Vorschriften (CE-, ÜA-Kennzeichnung) an-
zuwenden sind.  

•	 Personalzertifizierung: Für die Herstellung bestimmter 
Bauprodukte ist der Nachweis der Kompetenz des leitenden 
Personals erforderlich. Nach dem derzeitigen Stand sind 
solche Nachweise zu führen für den Werksleiter eines Be-
tonerzeugers (Transportbetonwerk) gem ÖNORM B 4710-1 

und  Werksleiter eines Betonfertigteilwerkes gem. ÖNORM B 
4705   

•	 Ü-Zeichen im Rahmen eines Sonderverfahrens gemäß 
Artikel 16 Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) für die 
Bundesrepublik Deutschland: Dieser Bereich umfasst u.a.  
Einscheibensicherheitsglas  Wärmedämmstoffe                             

Anmerkungen

1 derzeit auch noch als Überwachungsstellen bezeichnet
2 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm
3 gabriele.neumann@wien.gv.at

Korrespondenz:
Dipl-Ing Georg Pommer
Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Rinnböckstraße 15
1110 Wien

Ergänzende Empfehlung des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Sachverständigen Österreichs zum Kapitalisierungszinsfuß:

Für den Bereich LAND- und FORSTWIRTSCHAFTLICHER Liegenschaften wird zur Ermittlung des Ertragswertes gemäß 
§ 5 Abs 4 LBG seitens des mit dieser Frage befassten Ausschusses ein KAPITALISIERUNGSZINSSATZ von 2,0% bis 4,0% 
empfohlen.

Zusammenfassende EMPFEHLUNG:

Empfehlung der Kapitalisierungszinssätze für Liegenschaftsschätzungen

Bezugnehmend auf die in den Heften SV 1995/3, 3, berichtigt in SV 1997/2, 21, SV 1999/2, 56, SV 2000/2, 49, SV 2002/1, 25, 
SV 2003/1, 14, SV 2004/2, 78, SV 2005/3, 170 (ergänzende Empfehlung), SV 2006/2, 95, SV 2007/2, 108 und SV 2008/2, 73 
veröffentlichten Empfehlungen wird nach Rücksprache mit den Landesverbänden mitgeteilt, dass derzeit keine Änderung der 
empfohlenen Kapitalisierungszinssätze erfolgen muss, da die am Markt eingetretenen Veränderungen innerhalb der in der 
Empfehlung angegebenen Toleranz liegen.

LIEGENSCHAFTSART

hochwertig sehr gut gut mäßig

Wohnliegenschaft 2,0–4,0% 2,5–4,5% 3,0–5,0% 3,5–5,5%

Büroliegenschaft 3,5–5,5% 4,0–6,0% 4,5–6,5% 5,0–7,0%

Geschäftsliegenschaft 4,0–6,0% 4,5–6,5% 5,0–7,0% 5,5–7,5%

Einkaufszentrale, Supermarkt 4,5–7,5% 5,0–8,0% 5,5–8,5% 6,0–9,0%

Gewerblich genutzte Liegenschaft 5,5–8,5% 6,0–9,0% 6,5–9,5% 7,0–10,0%

Industrieliegenschaft 5,5–9,5% 6,0–10,0% 6,5–10,5% 7,0–11,0%

Land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften

LAGE

2,0% bis 4,0%


